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Titelbild:  
Gesetz über den Staatsgerichtshof: von Fürst Johann II. am 14. Dezember 1925 sanktioniert 
und am 20. Dezember 1925 im Liechtensteinischen Landes-Gesetzblatt kundgemacht. 
RE 1925/2255, Quelle: Liechtensteinisches Landesarchiv, Vaduz. 
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Erste Seite des Landes-Gesetzblattes, mit dem das Gesetz über den Staatsgerichtshof 
vom 5. November 1925 kundgemacht worden ist.
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Die letzte Seite zeigt die Sanktion durch Fürst Johann II. und die Gegenzeichnung 
durch Regierungschef Gustav Schädler. RE 1925/2255, Quelle: Liechtensteinisches 
Landesarchiv, Vaduz.
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Vorwort

Mit einer grossen thematischen Vielfalt von wissenschaftlichen Beiträgen 
würdigt diese Festschrift das hundertjährige Bestehen des Staatsgerichts­
hofes des Fürstentums Liechtenstein. Der Blick auf unser Verfassungsge­
richt, den die Autorinnen und Autoren der Texte gewählt haben, wird 
natürlich nicht zuletzt von ihrer beruflichen Position geprägt. Es ist des­
halb ein Gewinn, dass nicht nur aktuelle Richterinnen und Richter sowie 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Staatsgerichtshofes, sondern auch 
Vertreterinnen und Vertreter der liechtensteinischen Justiz und Verwaltung 
sowie aus der Wissenschaft für einen Beitrag gewonnen werden konnten. 
Die freundschaftliche Verbundenheit mit dem Staatsgerichtshof zeigt sich 
auch darin, dass mehrere seiner ehemaligen Richter sowie Angehörige der 
Verfassungsgerichte von Liechtensteins Nachbarländern mit ihren Über­
legungen den Horizont dieses Bandes erweitern.

Ein herzlicher Dank geht an Ruth Allgäuer vom Liechtenstein-Insti­
tut für die Produktionsbegleitung. Ein weiterer Dank geht an das Liech­
tenstein-Institut und an den Nomos-Verlag für die Herausgabe des Buches 
in der «Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts». Es erscheint open ac­
cess, damit alle, die sich für die Verfassungsgerichtsbarkeit und für die wei­
teren hier behandelten Aspekte des liechtensteinischen Rechts interessieren, 
die Beiträge lesen können.

Schliesslich ist der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, der H.E.M. 
Stiftung, der Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger und der 
Helmuth M. Merlin Stiftung dafür zu danken, dass sie mit ihrer finanziellen 
Unterstützung die Publikation der vorliegenden Texte ermöglicht haben.

 

Triesen/Gamprin-Bendern im Dezember 2025
Hilmar Hoch und Patricia Schiess 
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Geleitwort

Mut, Vision, Erfolg: 100 Jahre Staatsgerichtshof

Der Staat Liechtenstein ruht mit der Verfassung von 1921 auf dem dualis­
tischen Fundament von Fürst und Volk. Beim Ausbau des hierauf grün­
denden Staatsgebäudes legten unsere Verfassungsväter damals besonderen 
Wert auf eine moderne Rechtsstaatlichkeit. Das heisst: effektiver Rechts­
schutz für Bürgerinnen und Bürger durch nationale inländische Gerichte 
unter Garantie verfassungsmässiger Grundrechte. Den Schlussstein dieses 
Staatsgebäudes – nach einem inzwischen geflügelten Wort Otto Ludwig 
Marxers: seine «Krönung» – bildete konsequenterweise ein Verfassungsge­
richt unter der Bezeichnung «Staatsgerichtshof». Heute, nach seinem ein­
hundertjährigen Bestehen, können wir feststellen: Die Einrichtung des 
Staatsgerichtshofes im Jahr 1925 war ein mutiger, ein visionärer und ein 
am Ende erfolgreicher Schritt.

Der Mut: Mit dem Staatsgerichtshof wurde nicht nur ein Verfassungsge­
richt eingerichtet, sondern mit ihm zugleich auch ein Verfassungsorgan 
neben Fürst, Volk, Landtag und Regierung geschaffen. Ohne ein gewisses 
Mass an Wagemut wäre eine solche Ergänzung im grundlegenden Staats­
gefüge nicht zustande gekommen. Dies umso mehr, weil zur damaligen Zeit 
in den rechtstheoretischen Diskussionen mehrere und verschiedene Model­
le der Verfassungsgerichtsbarkeit für Liechtenstein sozusagen zur Auswahl 
standen.

Die Vision: Der neue Staatsgerichtshof sollte – nebst anderem – ein 
Hüter der Verfassung sein. Er sollte die einzelnen Bürgerinnen und Bürger 
in ihren Grundrechten schützen und diese auf dem Wege einer ausseror­
dentlichen Gerichtsbarkeit notfalls durchsetzen. Er sollte aber auch die 
Verfassung schützen als eine unhintergehbare Grundordnung des Staates, 
die in der Normenhierarchie ganz oben angesiedelt ist und nach der sich 
alle Gesetze und Verordnungen richten und ihr entsprechen müssen – 
andernfalls kann und muss der Staatsgerichtshof sie aufheben.

Der Erfolg: Die Bewährungsprobe bestand der Staatsgerichtshof alsdann 
vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, indem er sich als 
Angelpunkt der Rechtsentwicklung erwies. Er meisterte erfolgreich die 
Spannung zwischen Wahrung der geltenden Verfassung unter gleichzeitiger 
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Weiterentwicklung der liechtensteinischen Rechtsordnung im Zuge deren 
Internationalisierung. Im Bereich der Grundrechte legt vor allem die ein­
geführte Geltung der Europäischen Menschenrechtskonvention Zeugnis 
davon ab.

Liechtenstein kann mittlerweile also auf eine – heute einhundertjährige 
– Tradition der Verfassungsgerichtsbarkeit durch den Staatsgerichtshof zu­
rückblicken. Dieser ist aus der liechtensteinischen Staats- sowie Rechtsord­
nung nicht mehr hinwegzudenken. Und gerade in Zeiten, in denen die 
Wahrung und Verteidigung von Demokratie und Grundrechten auch in 
Europa wieder erschreckend aktuell wird, ist der Staatsgerichtshof eine in­
stitutionelle Rückversicherung für die Zukunft: Möge der Staatsgerichtshof 
auch in Zukunft weiterhin für eine ausgewogene Stabilität im Staatsgefüge 
und die entwicklungsfähige Sicherung der Grundrechte sorgen!

 

Emanuel Schädler
Minister für Gesellschaft und Justiz 

Geleitwort
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